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1. Kategorien für Spieler- und Mannschaftsoffiziellenkarten 
 

1.1 Spieler 

 
Aktive: vollenden im laufenden Jahr das 19. Lebensjahr, oder älter:   
 Jahrgang 1993 oder älter.  

 
Damen:  vollenden im laufenden Jahr das 19. Lebensjahr, oder älter:  
 Jahrgang 1993 oder älter. 

   
Junioren: vollenden im laufenden Jahr das 16., 17. oder 18. Lebensjahr:  
 Jahrgang 1994, 1995 und 1996. 

 
Novizen:  vollenden im laufenden Jahr das 13., 14. oder 15. Lebensjahr:  
 Jahrgang 1997, 1998 und 1999. 

 
Minis:  vollenden im laufenden Jahr das 12. Lebensjahr, oder jünger: 
 Jahrgang 2000 oder jünger. 

 
Die Spielerinnen, die in ihrem 19. Lebensjahr sind dürfen in der Kategorie der 
Junioren, die im 16. Lebensjahr in der Kategorie der Novizen und die im 13. 
Lebensjahr in der Kategorie der Minis spielen. 

 
 

1.2 Nicht-Spieler 

 
Tischoffizielle:  vollenden im laufenden Jahr das 14. Lebensjahr, oder älter:  
 Jahrgang 1998 oder älter. 

 
Mannschaftsoffzielle: (Coach, Trainer oder Betreuer): müssen das 18. Lebensjahr vollendet    
      haben. 

 



Richtlinien für Spieler-/Mannschaftsoffiziellenkarten                                                     Seite 4 / 5  
Saison 2012 

2. Gebühren für Spieler- und Mannschaftsoffiziellenkarten 
 

2.1 Spieler 

 
Aktive : CHF  60.-- 
Damen: CHF  50.-- 
Junior: CHF  50.-- 
Novize:  CHF  20.-- 
Mini : CHF  20.-- 
B-Spielerlizenz vom Verein bezahlt: CHF 30.-- 

 

2.2 Nicht-Spieler 

 
Tischoffizielle: CHF 150.-- (Pauschale pro Verein) 
Mannschaftsoffzielle: CHF  40.-- 

 
 Genehmigung für die Funktion als Mannschaftsoffizieller in einem anderen Verein: 
 CHF 50.--. 
 

2.3 Transfer  

  
• Zwischen 2 Saisonen : CHF 30.--  

+ Tarif für Spieler/Mannschaftsoffiziellenkarte, 
entsprechend der Spielkategorie. 

 
• Während der Saison: CHF 90.-- für alle Spielkategorien. 

 
 
 

3. Kostenlose Spielerkarten 
 

3.1 Personen, die ausschliesslich in den Kategorien Senioren oder Schulen-Inlinehockey 
eingesetzt werden, müssen dem SIHV bis spätestens 31. Mai des laufenden Jahres mit 
dem Formular « Inoffizielle Spielerkarte » gemeldet werden.  

3.2 Die inoffizielle Spielerkarte ist kostenlos. Sie wird in keinem Fall für einen Verein 
ausgestellt. Diese Karten sind für offizielle, vom SIHV veranstaltete Wettbewerbe nicht 
gültig.  
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4. Gültigkeitserklärung von  
Spieler- und Mannschaftsoffiziellenkarten 

 
 

4.1 Irrtümlich überwiesene Zahlungen für Spieler- und Mannschaftsoffiziellenkarten 
werden nicht zurück erstattet (es sei denn, es liegt ein Irrtum des SIHV-Departements 
vor). 

 

4.2 Nach Eingang der Spieler-/Mannschaftsoffiziellenkarte ist der Verein dafür 
verantwortlich, diese von dem Spieler oder Mannschaftsoffiziellen unterschreiben zu 
lassen. 

 
 
 

5. Sonstiges 
 
 

5.1 Der SIHV kann die Ausstellung von Spieler-/Mannschaftsoffiziellenkarten verweigern, 
wenn der Verein mit seinen Zahlungen an den SIHV mehr als 50 Tage im Rückstand ist.  

 

5.2 Der SIHV übernimmt keinerlei Dienstleistungen für den suspendierten Verein.  

 

5.3 Bei Unklarheiten gilt die französische Ausführung der Richtlinien.  

 

5.4 Die vorliegenden Richtlinien gelten für alle Spiele des SIHV. 

 

5.5 Die vorliegenden Richtlinien treten am 1. Januar 2012 in Kraft. Sie annullieren und 
ersetzen alle vorherigen Richtlinien.  

 
 
Epauvilliers, den 1. Januar 2012 
 
Im Namen des Schweizerischen Inline Hockey Verbands 
 
 
Ueli Strüby    Gilles Sansonnens    Gabriel Willemin 


